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Bauleitplanung der Ehringshausen, Ortsteil Dreisbach 

Bebauungsplan Nr.3 

„Auf dem Kirchenacker II“ 1. Änderung 

Übersicht über die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
(§3(1) BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (§4(1) BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
und Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen mit Anregungen und Hin-
weisen. 

Wetzlar, Juni 2021 

 
A. Stellungnahmen – Übersicht 
 
I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit:  
Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben 

 
 
II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung:  
 
Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
1. Wasserwerke Dillkreis Süd vom 23.03.2021 
2. Stadt Aßlar vom 25.03.2021 
3. Lahn-Dill-Kreis Infektionsschutz 26.03.2021 
4. Gemeinde Mittenaar vom 29.03.2021 

5. PLEdoc vom 29.03.2021 
6. EAM Netz vom 06.04.2021 
7. Lahn-Dill-Kreis, Landwirtschaft und Forsten vom 06.04.2021 
8. Lahn-Dill-Kreis, Bauen und Wohnen vom 07.04.2021 
9. TenneT vom 07.04.2021 
10. Vodafone vom 20.04.2021 
11. Amt für Bodenmanagement vom 21.04.2021 
12. Gemeinde Sinn vom 21.04.2021 

 
 
 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
1. Land-Dill-Kreis, Brandschutz vom 24.03.2021 
2. HessenÄrchäologie vom 31.03.2021 
3. Lahn-Dill-Kreis, Umwelt, Natur und Wasser vom 20.04.2021 
4. Regierungspräsidium Gießen vom 26.04.2021 

 
Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
1. Deutsche Telekom Technik 
2. Gemeinde Greifenstein 
3. Lahn-Dill-Kreis, Abfallwirtschaft 
4. Lahn-Dill-Kreis, Dorf- und Regionalentwicklung 
5. Stadt Leun 
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Folgende Seiten: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen 
mit Anregungen und Hinweisen 
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 Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
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1. Lahn-Dill-Kreis, Brandschutz vom 24.03.2021 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Verkehrsflächen sind für die Be-
fahrbarkeit mit dreiachsigen Müllfahrzeugen konzipiert. Eine Befahrbarkeit 
für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ist damit gegeben. 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden in der Ausführungsplanung für die Erschließungsan-
lagen berücksichtigt. 
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 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 
 

 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird in der Erschließungsplanung berücksichtigt. Die erforder-

lichen Löschwassermengen werden zur Verfügung gestellt. 
 
 
Zu 4.: Im Plangebiet ist eine eingeschossige Bebauung mit einer Firsthöhe vom 

8,50 m vorgesehen. Die Brüstungshöhen werden somit eingehalten. 
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2. HessenArchäologie vom 31.03.2021 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf § 21 HDSchG ist als redaktioneller Hinweis Bestandteil des Bebauungs-
plans. 
 
Die Baugenehmigung ist nicht Teil der Bauleitplanung. Die Begründung der Bauleitpla-
nung wird um den Hinweis ergänzt. 
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3. Lahn-Dill-Kreis, Umwelt, Natur und Wasser vom 20.04.2021 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natur- und Landschaftsschutz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Regelungen wird die Notwendigkeit zur Erstel-
lung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags nicht gesehen. Wie auch in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan dargelegt, ist im Planbereich und seinem Umfeld kein Natur-
schutzgebiet und kein FFH-Gebiet ausgewiesen. Angrenzend an den Geltungsbereich 
beginnt das Vogelschutzgebiet (VSG) 5316-402 „Hörre bei Herborn und Lemptal“. Poten-
ziell sind die Strukturen im Plangebiet und unmittelbar angrenzend Lebensraum für Vo-
gelarten des Offenlandes. Es fehlen aber Gehölzstrukturen, die Deckung bieten könnten 
oder Lebensraum für Gebüsch bewohnenden Arten wären. Zudem unterliegt der Orts-
randbereich vielfachen Störungen durch Naherholungssuchende, Spaziergänger mit 
Hunden usw. Beeinträchtigungen der Schutzziele des VSG werden nicht erwartet. 
 
Hochwasserschutz: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Grundwasser: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wasserversorgung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Abteilung Umwelt des Regierungspräsi-
dium Gießen wurde beteiligt. 
 
 
 
Abwasserableitung: 
Das Plangebiet wird an die bestehenden Infrastrukturanlagen des Ortes angebunden 
(Kanalleitung in der Straße „Am Schönblick“). Die erforderlichen Planungen und Geneh-
migungsanträge werden zu gegebener Zeit erstellt, die Begründung zum Bebauungsplan 
wird ergänzt. 
 

 



Limburg – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gemini Plaza Dieselstraße“ Auswertung Beteiligungsverfahren (§§ 13, 2(2), 3(2),42(2) BauGB) - 9 - 

 

 
 
 
 
 
Bodenschutz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planbearbeitung be-
rücksichtigt. Die Flächeninanspruchnahme wird an sich wird sich nicht ändern. Die Pla-
nung steht seit 2007 mit dem rechtskräftigen Ausgangsplan „Auf dem Kirchenacker II“ 
fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altlasten: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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4. Regierungspräsidium Gießen vom 26.04.2021 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Grundwasser, Wasserversorgung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Fachausschuss „Wasser- und Boden-
schutz“ wurde beteiligt. 
 
 
 
 
Nachsorgender Bodenschutz: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Vorsorgender Bodenschutz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planbearbeitung be-
rücksichtigt. Die Flächeninanspruchnahme wird sich nicht verändern. Die Planung dient 
der Deckung des Wohnbedarfs und steht mit dem rechtskräftigen Ausgangsplan „Auf 
dem Kirchenacker II“ fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind in der Umsetzung der Planung 
durch die Bauausführenden zu berücksichtigen. 
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Immissionsschutz II: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bergaufsicht: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Landwirtschaft: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 




